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Text 

Anordnung der Unterkunftnahme 

§ 15b. (1) Einem Asylwerber kann mittels Verfahrensanordnung (§ 7 Abs. 1 VwGVG) des 
Bundesamtes aus Gründen des öffentlichen Interesses, der öffentlichen Ordnung oder aus Gründen der 
zügigen Bearbeitung und wirksamen Überwachung des Antrags auf internationalen Schutz aufgetragen 
werden, in einem von der für die Grundversorgung zuständigen Gebietskörperschaft zur Verfügung 
gestellten Quartier durchgängig Unterkunft zu nehmen. Über die Verfahrensanordnung ist im 
verfahrensabschließenden Bescheid abzusprechen. 

(2) Bei der Beurteilung, ob Gründe des öffentlichen Interesses oder der öffentlichen Ordnung 
vorliegen, ist insbesondere zu berücksichtigen, ob 

 1. Voraussetzungen zum Verlust des Aufenthaltsrechts gemäß § 13 Abs. 2 oder für eine 
Entscheidung gemäß § 2 Abs. 4 GVG-B 2005 vorliegen, 

 2. der Antrag auf internationalen Schutz sich auf einen Staat gemäß § 19 BFA-VG bezieht oder 

 3. vor Stellung des Antrags auf internationalen Schutz eine Rückkehrentscheidung gegen den 
Drittstaatsangehörigen rechtskräftig erlassen wurde. 

(3) Bei der Beurteilung, ob aus Gründen der zügigen Bearbeitung und wirksamen Überwachung des 
Antrags auf internationalen Schutz die Unterkunftnahme anzuordnen ist, ist insbesondere zu 
berücksichtigen, ob der Asylwerber seinen Mitwirkungsverpflichtungen gemäß § 15 nachgekommen ist 
oder ob weitere Erhebungen zur Identität erforderlich sind. 

(4) Die Anordnung der Unterkunftnahme gilt bis zur Rechtskraft der Entscheidung über den Antrag 
auf internationalen Schutz, solange dem Asylwerber das Quartier zur Verfügung gestellt wird, es sei 
denn, dem Asylwerber wurde der Status des subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt oder ein 
Aufenthaltstitel nach dem 7. Hauptstück erteilt. Bezieht sich die Anordnung auf eine 
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Betreuungseinrichtung des Bundes, so tritt sie mit Zuweisung des Asylwerbers an eine Betreuungsstelle 
eines Bundeslandes außer Kraft. 

(5) Dem Asylwerber sind die Anordnung gemäß Abs. 1 und die Folgen einer allfälligen Missachtung 
nachweislich zur Kenntnis zu bringen. 
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